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Herzlich Willkommen zum
EU-ETS 2 und CBAM Webcast!
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EU CO2-Bepreisungsmechanismen - verschiedene Systeme, ein Überblick

Klimapolitik der Europäischen Union („Fit for 55“)

EU-ETS 2
betrifft 

Inverkehrbringer

Direkte und regulatorische 
Verbindung:

• Preisverknüpfung 

• Ersetzung kostenloser 
Zertifikate

Strategische Verbindung: 

• Ausweitung der CO2 
Bepreisung

• Erreichen der 
Klimaziele

Ziel: Dekarbonisierung der 
Sektoren Gebäude und 

Straßenverkehr

Gleichbehandlung von EU-
Produkten und Importen

Erweiterung auf ESR-Sektoren4

CBAM
betrifft Importe

Ziel: Schutz der EU 
vor Carbon Leakage 

im EU-Ausland

1) EU-Emissionshandel (eng. EU Emissions Trading System);  2) Carbon Border Adjustment Mechanism;  3) Der EU-ETS 1 wurde bereits 2005 eingeführt und war ursprünglich nicht Teil des „Fit for 55“-Paktes.  
4) Sektoren, die zuvor unter die Lastenteilungsverordnung (Effort Sharing Regulation – ESR) fielen.

• Emissionsminderung bis 2030 um mind. 55 % gegenüber 1990
• Klimaneutralität bis 2050

• Reformierung des EU-ETS 1 und Einführung des EU-ETS 2
• CBAM Implementierung

Ergänzung des ETS 1

EU-ETS 13

betrifft Produktion 
in der EU

Ziel: Dekarbonisierung 
energieintensiver 

Sektoren

EU-ETS1, EU-ETS 2 und CBAM2 bilden eine kohärente Gesamtstrategie zur Erreichung der EU-Klimaziele durch eine 
einheitliche CO₂-Bepreisung innerhalb der EU und an ihren Außengrenzen.
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Das EU-ETS 2 zeigt eine schrittweise Einführung von Berichtspflichten ab 2025 bis zur vollen Marktintegration und 
Abgabepflicht ab 2027.

Zeitplan & Verpflichtungen | EU-ETS 2

1) EU-Verordnung 2018/2066     2) Nationaler Brennstoffemissionshandel

RegelbetriebVorbereitungsphase

• Beginn der EU-ETS 2 Berichtsphase 

• Parallel zu Berichtspflichten im EU-ETS 2 gelten weiterhin            
auch Berichts- und Abgabepflichten im BEHG

• Abgabe Emissionsgenehmigung bis zum 30.06.2025 

• Abgabe Überwachungsplan bis zum 30.06.2025

• Abgabe (verifizierter) Emissionsbericht für Berichtsjahre           
2024 – 2026 zum 30.04. des Folgejahres

• Ab Mitte 2026: Kontoeröffnung

//////
• Vollumfänglicher Start des EU-ETS 2 mit 

Berichts- und Abgabepflichten

• Freie CO2-Marktpreisbildung; von 2027 bis 
2030 staatliche Eingriffe zur Stabilisierung des 
Preises 

• Erstmalige Eintragung der 
Vorjahresemissionen (2026) bis zum 30.04. 

• Bericht über die Weitergabe der durch die 
Abgabe von Emissionszertifikaten bedingten 
Kosten bis zum 30.04. (für drei Jahre)

• Abgabe verifizierter Emissionsbericht für 
Berichtsjahr 2027 bis zum 30.04.2028

• Erstmalige Abgabe von Zertifikaten zur 
Emissionsdeckung für Berichtsjahr 2027 
bis zum 31.05.2028

• Freie CO2-
Marktpreisbildung

2024
-

2026
2028 20312027

Optionale Verschiebung auf 2028
• Wenn Gas- oder Ölpreise bis Juni 

2026 außergewöhnlich hoch sind, 
kann der Start verschoben werden

• Entscheidung durch EU-
Kommission bis zum 15.07.2026
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Die beiden Phasen unterscheiden sich durch die Häufigkeit der Berichtspflichten und dem finanziellen Ausgleich 
mit Beginn der Implementierungsphase.

Zeitplan & Verpflichtungen | CBAM

Übergangsphase
(Oktober 2023 – Dezember 2025)

Implementierungsphase
(ab 2026)

• Für Importeure bestehen noch keine finanziellen Verpflichtungen 

• Fokus der Übergangsphase: Berichterstattungspflichten

• Sammlung von Daten in Bezug auf die Importmenge, die direkten und 
indirekten CO2-Emissionen und dem im Herkunftsland gezahlten 
Kohlenstoffpreis

• Erstellung von vierteljährlichen CBAM-Berichten

• Seit 31.03.2025: Beantragung für den Status als „zugelassener CBAM-
Anmelder“

///

Ab 2027:

• Ab 02.2027: Kauf von CBAM-Zertifikaten erforderlich

• Vierteljährlicher Erwerb der erforderlichen Menge an CBAM-Zertifikaten 
(Grundlage: 50%-Regel)

• Bis 30.09.: Einreichung der jährlichen CBAM-Erklärung + erforderlichen Menge an 
CBAM-Zertifikaten für alle importierten Waren des Vorjahres

• Verifizierung ist verpflichtend, bei Angabe von tatsächlichen 
Emissionswerten

• Keine Verifizierungspflicht, bei Angabe von Standardwerten

2023 
- 

2025
20272026

Mögliche Änderung der CBAM-
Warengruppen 

Die EU plant eine Ausweitung des CBAM-
Warenkreises auf zusätzliche 

Warengruppen und nachgelagerte 
Produkte.
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Strategische und operative Maßnahmen schaffen Klarheit und Umsetzungssicherheit im Umgang mit den 
Anforderungen des EU-ETS 2.

Herausforderungen erkennen – Lösungen gestalten | EU-ETS 2 

• Durchführung einer 
Betroffenheitsanalyse 
anhand der 
Energiesteuerpflicht

• Sammlung, Verarbeitung 
und Darstellung der Daten 
mit Hilfe von IT-
Schnittstellen und 
Dashboards

Sicherstellung der 
Compliance

• Simulation der 
unternehmens-
individuellen 
Kostenbelastung durch 
Szenarioanalysen

• Simulation der 
Auswirkungen auf 
bestehende Prozesse und 
Entwicklung von 
Anpassungsszenarien

Auswirkungen auf die 
Organisation

• Regelmäßige 
Marktbeobachtung der EU-
ETS 2-Zertifikatspreise

• Analyse und Evaluation von 
Preistreibern

• Prognose der CO₂-
Preisentwicklung 

Preisunsicherheit

• Integration in 
Einkaufsprozesse bspw. 
durch Aufnahme von CO₂-
Kosten in Lieferanten-
verhandlungen

• Entwicklung von 
Dekarbonisierungs-
maßnahmen

• Optimierung der 
Lieferkette

Höhere Kosten

• Entwicklung einer Timing-
Strategie zur Planung von 
Zertifikatskäufen 

• Einführung eines 
Risikomanagements

• Aufbau eines 
strukturierten 
Zertifikatsmanagements

Beschaffungszeitpunkt
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Praxisorientierte Maßnahmen ermöglichen eine effiziente Umsetzung der CBAM-Anforderungen und stärken die 
unternehmerische Handlungsfähigkeit.

Herausforderungen erkennen – Lösungen gestalten | CBAM 

• Aufbau eines 
Lieferantenmanagements 
zur Sicherstellung der 
Datenverfügbarkeit

• Automatisierung der 
Berichterstattung

Unzureichende 
Datenverfügbarkeit

Beispielhaftes Dashboard

• Durchführung finanzieller 
Analysen zur Identifizierung 
und Bewertung der CBAM-
Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell

• Erarbeitung strategischer 
Ansätze zur Reduzierung 
wirtschaftlicher Risiken 
und zur Sicherstellung der 
CBAM-Compliance

Fehlende Transparenz 
der Kosten und Risiken

Beispielberechnung

• Durchführung von 
Lieferantenschulungen zur 
Datenerfassung und 
Emissionsberechnung g

• Etablierung einer 
fortlaufenden 
Lieferantenkommuni-
kation zur Sicherstellung 
und Optimierung der 
Datenverfügbarkeit

Kommunikation mit 
Lieferanten

Beispielhafte 
Kommunikationsstrategie

• Durchführung von 
Workshop(s) mit den 
zentralen Stakeholdern

• Potentielle Inhalte: CBAM-
Meldepflichten, Einführung 
in die Emissionsthematik 
und mögliche Optionen zur 
Ermittlung der 
eingebetteten Emissionen, 
Datenerfassung

Mangelnder 
Wissensstand

Beispielhafte Agenda

• Festlegung zentraler 
Rollen und 
Verantwortlichkeiten für 
die Erstellung und  
Implementierung einer 
CBAM-Aufbauorganisation

• Gestaltung von internen 
Prozessen zur Einhaltung 
der Compliance-
Anforderungen sowie die 
Entwicklung von 
standardisierten 
Berichtsstrukturen

Unklare 
Verantwortlichkeiten

Beispielhafte CBAM Prozess
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Die Schnittstellen zwischen EU-ETS 2 und CBAM schaffen vielfältige Synergiepotenziale in den Bereichen 
Datenmanagement, Governance und Dekarbonisierung.

Schnittstellen & Synergiepotentiale | EU-ETS 2 & CBAM

CBAMEU-ETS 2

Schnittstellen

Berichts- und Datenanforderungen: Beide 
Systeme erfordern detaillierte Emissionsdaten

Zertifikatslogik: CBAM-Zertifikate orientieren sich 
am EU-ETS 1 Preis

Governance & Compliance: Ähnliche 
Anforderungen an Prozesse, Verantwortlichkeiten 
und Prüfmechanismen

Dekarbonisierungsstrategien: Beide Systeme 
verfolgen das Ziel der Emissionsreduktion

Monitoring-Anforderungen: CBAM und EU-ETS 2 
verlangen systematisches Monitoring

Synergiepotentiale

Effizienzsteigerung durch gemeinsame 
Datenstrukturen und IT-Schnittstellen

Konsolidierte Governance-Strukturen für 
Emissionsberichterstattung und regulatorische 
Steuerung

Vermeidung von Doppelaufwand bei IT-Systemen 
und internen Prozessen

Strategische Planung von CO₂-Kosten über beide 
Mechanismen hinweg

Integrierte Risikoanalysen und 
Szenarienplanungen für Carbon Pricing
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